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Normtyp Gesetz

Normgeber Bund

Gliederungs-Nr. 310-4

§ 847 ZPO - Herausgabeanspruch auf eine bewegliche Sache

(1) Bei der Pfändung eines Anspruchs, der eine bewegliche körperliche Sache betrifft, ist anzuordnen, dass die Sache an einen
vom Gläubiger zu beauftragenden Gerichtsvollzieher herauszugeben sei.

(2) Auf die Verwertung der Sache sind die Vorschriften über die Verwertung gepfändeter Sachen anzuwenden.

gespeichert: 23.07.2024, 02:17 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/9aed21ae-bdd2-34b8-90e7-9c053f247a73


gespeichert: 23.07.2024, 02:17 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


